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Anhang

Ordnungsbussen

Nr.	 Fr.

…1	  

…2 

83	 �Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung vom  
29. November 19984 

…5	
8.26	� Unberechtigtes Reiten oder Radfahren im Wald abseits von  

öffentlichen Strassen und Wegen (Art. 15 Abs. 2 und 39 Abs. 1  
Bst. b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 50.–

8.37	� Missachtung eines allgemeinen Reitverbots (Art. 15 Abs. 3  
Bst. a und 39 Abs. 1 Bst. b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 50.–

8.48	� Missachtung eines Verbots des Skifahrens im Wald (Art. 15
	 Abs. 3 Bst. b und 39 Abs. 1 Bst.b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 50.–
…9	
1310	� Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt vom 29. Januar 201311

13.1	� Versäumen der Melde-, Auskunfts-, Hinterlegungs- und Mit-  
wirkungspflicht (Art. 3 bis 12):

13.1.1	 bis 3 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 100.–
13.1.2	 über 3 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	 200.–
13.2	� Unwahre Angaben machen (Art. 3 bis 5, 8 bis 10)  . . . . . . . . . . .           	 200.–

1	� Nrn. 1 bis und mit 6.2 aufgehoben durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-
101.

2	 Nrn. 7 und 7.1 aufgehoben durch II. Nachtrag vom 20. August 2013, nGS 2013-010.
3	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
4	 sGS 651.1.
5	 Nr. 8.1 aufgehoben durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
6	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
7	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
8	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
9	� Nrn. 9 bis und mit 12.1 aufgehoben durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-

101.
10	� Geändert durch Art. 7 der V über die kantonale Einwohnerdatenplattform vom 8. Oktober 

2013, nGS 2013-016 (sGS 453.11). 
11	 sGS 453.1.
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Nr.	 Fr.

1412	 Hundegesetz vom 13. August 201913 

14.114	� Verletzen der Versicherungspflicht (Art. 7 und 28 Abs. 2 Bst. d  
Ziff. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                	 100.–

14.215	� Verletzen der Leinenpflicht auf Schulanlagen, auf öffentlichen  
Spiel- und Sportplätzen, in öffentlich zugänglichen Gebäuden,  
in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Haltestellen  
sowie an einem Ort, an dem die politische Gemeinde die Lei-  
nenpflicht verfügt hat (Art. 9 und 28 Abs. 2 Bst. d Ziff. 2) . . . . .     	 50.–

14.316	� Missachten eines von der politischen Gemeinde verfügten  
Zutrittsverbots (Art. 10 und 28 Abs. 2 Bst. d Ziff. 3)  . . . . . . . . .         � 100.–

14.417	� Nichtbeseitigen des Hundekots (Art. 11 Abs. 1 und 28 Abs. 2  
Bst. d Ziff. 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 50.–

14.518	� Nichtmelden einer von einem anderen Kanton angeordneten  
Massnahme (Art. 12 und 28 Abs. 2 Bst. d Ziff. 5) . . . . . . . . . . . .            	 100.–

14.619	� Nichtmelden des Einsatzes eines Herdenschutzhundes (Art. 13  
Abs. 1 und 28 Abs. 2 Bst. d Ziff. 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 100.–

14.720	� Verletzen der Pflicht, Massnahmen gegen störendes Hundege-  
gebell oder -geheul zu ergreifen (Art. 28 Abs. 2 Bst. c)  . . . . . . .       	 50.–

15	 Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung vom 29. Juni 2004 21 

15.1	� Ruhestörung an öffentlichen Ruhetagen und Missachtung der  
Ladenöffnungszeiten in leichten Fällen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 60.–

16	 Gastwirtschaftsgesetz vom 26. November 199522 

16.1	 Durchführung eines Anlasses ohne Patent (Art. 14, 15 und 27)	 200.–
16.2	� Bewirten von Gästen oder Duldung ihrer Anwesenheit wäh-  

rend der Schliessungszeit (Art. 16 bis 19 und Art. 28 Bst. b):  
16.2.1	 bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 100.–
16.2.2	 bis 4 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 200.–

12	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
13	 sGS 456.1.
14	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
15	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
16	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
17	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
18	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
19	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
20	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
21	 sGS 552.1.
22	 sGS 553.1.
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1723	 Planungs- und Baugesetz vom 5. Juli 201624 

17.125	� Erstellen, Verändern oder Abbrechen von unbedeutenden  
Bauten oder Anlagen ohne Bewilligung der zuständigen  
Behörde, wenn die Bewilligung nachträglich erteilt werden  
kann, oder geringfügiges Abweichen vom bewilligten  
Projekt (Art. 136 und 162)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 300.–

18	 Fischereigesetz vom 10. Juni 200826 

18.1	� Fischen ohne Fischereiberechtigung in leichten Fällen (Art. 26  
und 43)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 100.–

18.2	� Fischen mit unzulässigen Hilfsmitteln (Art. 25 und 43)  . . . . . .      	 100.–
18.3	� Nichtmitführen oder Nichtvorweisen des Identitätsauswei-  

ses oder des Nachweises der Fischereiberechtigung (Art. 30  
und 43)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 20.–

18.427	� Nichteinhalten von Auflagen und Bedingungen der Fische-
	 reiausübung (Art. 43 Abs. 1 Bst. d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 100.–

18.528	� Unkorrektes Führen der Statistik oder nicht fristgerechtes Ein-
	 reichen der Statistik (Art. 43 Abs. 1 Bst. e) . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 100.– 
…29	  

20	 Übertretungsstrafgesetz vom 13. Dezember 1984 30 
20.1	 Wegwerfen oder Zurücklassen von Kleinabfällen (Art. 7bis)
20.1.1	 von einzelnen Kleinabfällen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 50.–
20.1.2	 von mehreren Kleinabfällen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 200.–
20.2	 Mutwillige Belästigung (Art. 8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 60.–
20.331	� Missachten eines Verbots zum Schutz eines Grundstücks  

(Art. 10; die Ansätze gelten auch für Verbote nach Art. 258  
der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200832): 

20.3.1	� Parkieren innerhalb des signalisierten Halteverbots bis 60  
Minuten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 120.–

20.3.2	 Halten innerhalb des signalisierten Halteverbots . . . . . . . . . . . .            	 80.–

23	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
24	 sGS 731.1.
25	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
26	 sGS 854.1.
27	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
28	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
29	� Nrn. 19 und 19.1 aufgehoben durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
30	 sGS 921.1.
31	 Fassung gemäss Nachtrag vom 4. Dezember 2012, nGS 48–48.
32	 SR 272.
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20.3.3	 Parkieren innerhalb des signalisierten Parkverbots:
20.3.3.133	 um bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 40.–
20.3.3.234	 um mehr als 2, nicht aber mehr als 4 Stunden   . . . . . . . . . . .           	 60.–
20.3.3.335	 um mehr als 4, nicht aber mehr als 10 Stunden   . . . . . . . . . .          	 100.–
20.3.3.436	 um mehr als 10, nicht aber mehr als 24 Stunden . . . . . . . . . .          	 200.–
20.3.4	 Überschreiten der zulässigen Parkzeit: 
20.3.4.1	 um bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 40.–
20.3.4.2	 um mehr als 2, nicht aber mehr als 4 Stunden  . . . . . . . . . . .           	 60.–
20.3.4.3	 um mehr als 4, nicht aber mehr als 10 Stunden  . . . . . . . . . .          	 100.–
20.3.4.437	 um mehr als 10, nicht aber mehr als 24 Stunden  . . . . . . . . .         	 200.–
20.3.5	� Parkieren ohne Bezahlung der Parkiergebühr, zuzüglich  

Bussenansatz für überschrittene Parkzeit  . . . . . . . . . . . . . . .               	 40.–
20.3.6	 Parkieren ausserhalb von Parkfeldern:
20.3.6.138	 um bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 40.–
20.3.6.2	 um mehr als 2, nicht aber mehr als 4 Stunden  . . . . . . . . . . .           	 60.–
20.3.6.3	 um mehr als 4, nicht aber mehr als 10 Stunden  . . . . . . . . . .          	 100.–
20.3.6.439	 um mehr als 10, nicht aber mehr als 24 Stunden  . . . . . . . . .         	 200.–
20.3.7	 Parkieren eines nicht berechtigten Fahrzeugs: 
20.3.7.1	 auf einem Gehbehindertenparkplatz bis 60 Minuten  . . . . . .      	 120.–
20.3.7.2	� auf einem Parkfeld, das grössenmässig nicht für diese Fahr-  

zeugart bestimmt ist:
20.3.7.2.140	 um bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 40.–
20.3.7.2.2	 um mehr als 2, nicht aber mehr als 4 Stunden  . . . . . . . . . . .           	 60.–
20.3.7.2.3	 um mehr als 4, nicht aber mehr als 10 Stunden  . . . . . . . . . .          	 100.–
20.3.7.2.441	 um mehr als 10, nicht aber mehr als 24 Stunden  . . . . . . . . .         	 200.–
20.3.7.3	� auf einem Parkfeld, das aufgrund der Signalisation nicht für  

diese Fahrzeugart bestimmt ist (z. B. Arzt- und Notfall-  
plätze):

33	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
34	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
35	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
36	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
37	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
38	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
39	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
40	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
41	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
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20.3.7.3.142	 um bis 2 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 40.–
20.3.7.3.2	 um mehr als 2, nicht aber mehr als 4 Stunden  . . . . . . . . . . .           	 60.–
20.3.7.3.3	 um mehr als 4, nicht aber mehr als 10 Stunden  . . . . . . . . . .          	 100.–
20.3.7.3.443	 um mehr als 10, nicht aber mehr als 24 Stunden  . . . . . . . . .         	 200.–
20.3.8	� Missachten eines Vorschriftssignals «Fahrverbot» oder «Ein-  

fahrt verboten»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 100.–

21	� Widerhandlungen gegen Gemeindereglemente 
…44	
21.1.145	 Missachtung der Leinenpflicht für Hunde  . . . . . . . . . . . . . . .               	 50.–
21.1.246	 Missachtung des Zutrittsverbots für Hunde  . . . . . . . . . . . . .             	 100.–
21.247	 Plakataushang ohne Bewilligung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 80.–
21.348	� Verteilen von Flugblättern auf öffentlichem Grund ohne  

Bewilligung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 80.–
21.449	� Aufführen von Strassenmusik auf öffentlichem Grund ohne  

Bewilligung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 80.–
21.550	� Missachtung von Vorschriften über den Einsatz von beweg-  

lichen Lärmquellen wie Rasenmäher, Motorsägen oder  
Kompressoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 80.–

21.651	� Unberechtigtes Campieren auf öffentlichem Grund  . . . . . .      	 80.–
21.752	 Unzulässige Ausübung der Prostitution (Art. 199 StGB)  . . .   	 80.–
…53	
21.8.154 	 Betteln in aufdringlicher oder aggressiver Weise   . . . . . . . . .         	 60.–
21.8.255 	� Betteln unter anderweitiger Störung der öffentlichen Sicher-  

heit, Ruhe und Ordnung, namentlich an spezifischen neu-  
ralgischen Örtlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 40.–

42	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
43	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
44	 Nr. 21.1 aufgehoben durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
45	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
46	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
47	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
48	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
49	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
50	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
51	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
52	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
53	 Nr. 21.8 aufgehoben durch VII. Nachtrag vom 15. Oktober 2024, nGS 2024-037.
54	 Eingefügt durch VII. Nachtrag vom 15. Oktober 2024, nGS 2024-037.
55	 Eingefügt durch VII. Nachtrag vom 15. Oktober 2024, nGS 2024-037.
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21.956	� Entsorgung von Hauskehricht und Gewerbeabfall ohne Ge-  
bührenmarken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 80.–

21.1057	� Entsorgung von Hauskehricht in öffentlichen Abfallbehäl-  
tern, Mulden und Spezialsammelstellen  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 80.–

21.1158	 Unerlaubtes Aufstellen eines Taxis auf öffentlichem
	 Grund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 120.–
21.1259	 Nichtmitführen der Taxi-Fahrbewilligung  . . . . . . . . . . . . . . 	 20.–
21.1360	 Nichtmitführen der Taxi-Fahrtenkontrolle . . . . . . . . . . . . . .               	 60.–
21.1461 	� Missachtung der Bewilligungspflicht für das Parkieren auf  

öffentlichem Grund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 100.–
2262	 Jagdgesetz vom 17. November 199463

22.164	� Missachtung geltendes Verbot oder Gebot in einer Wild-
	 �ruhezone in leichten Fällen (Art. 39 Abs. 1 Bst. d und 65   

Abs. 1 Bst. a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 100.–
2365	 Verordnung über die Jagdvorschriften vom 31. März 201666

23.167	� Missachten der Bewilligungspflicht für den Abschuss mar-
	 kierter Tiere (Art. 3 Abs. 1 und 27 Bst. a)  . . . . . . . . . . . . . . .                	 100.–
23.268	� Missachten der Meldepflichten von Abschüssen und Funden
	� markierter Tiere innert 24 Stunden an die Wildhut und  

der Bereithaltung für die Begutachtung (Art. 3 Abs. 2 und  
27 Bst. b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 100.–

23.369	� Missachten der Meldepflichten erlegter Wildschweine in-
	� nert 24 Stunden an die Wildhut und der Bereithaltung für  

die Begutachtung (Art. 5 und 27 Bst. b)  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 100.–
23.470	� Missachten der Vorschriften über das Vorlegen von Geweih
	� und Unterkiefer an der Hegeschau (Art. 26 Abs. 2 und 3  

sowie 27 Bst. d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 100.–

56	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
57	 Geändert durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
58	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
59	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
60	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
61	 Eingefügt durch VII. Nachtrag vom 15. Oktober 2024, nGS 2024-037.
62	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
63	 sGS 853.1.
64	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
65	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
66	 sGS 853.111.
67	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
68	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
69	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
70	 Eingefügt durch IV. Nachtrag vom 10. Dezember 2019, nGS 2019-101.
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